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Ausbildungs- und Prufungsordnung fur Desinfektorin-
hen und Desinfektoren (APO-Desinf.)

2126

Ausbildungs- und Priufungsordnung
fiir Desinfektorinnen und Desinfektoren
(APO-Desinf.)

Vom 24. April 2005

Aufgrund des Gesetzes Uber die Ermachtigung zum Erlass von Ausbildungs- und Prifungsord-
nungen fir Berufe des Gesundheitswesens und der Familienpflege vom 6. Oktober 1987 (GV.

NRW. S. 342), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 18. November 2003 (GV. NRW. S. 693), wird
im Einvernehmen mit dem Innenministerium verordnet:

1. Abschnitt Ausbildung

§1
Aufgaben

Desinfektorinnen und Desinfektoren wirken im Auftrag von Arztinnen und Arzten oder anderen
befugten Fachpersonen durch Beratung und Durchfiihrung von Desinfektions- und Sterilisati-
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onsmaBnahmen an der Gesundheitsvorsorge, der Gesundheitshilfe, der Epidemiologie und der
Verhiitung sowie Bekampfung von Gesundheitsgefahrdungen und Krankheiten mit.

§2
Zustandigkeit

Die Bezirksregierung Minster, Landesprifungsamt fir Medizin, Psychotherapie und Pharmazie
NW (Landesprifungsamt), ist die zustandige Behorde fir die Durchfiihrung dieser Verordnung.
Die Bezirksregierungen sind zustandig fur die staatliche Anerkennung nach § 3.

§3
Ausbildungsstatten

(1) Die Ausbildung wird an Ausbildungsstatten fiir Desinfektorinnen und Desinfektoren durchge-
flhrt, die staatlich anerkannt sind.

(2) Eine Ausbildungsstatte flr Desinfektorinnen und Desinfektoren ist staatlich anzuerkennen,
wenn sie

1. von einer Biologin, einem Biologen, einer Arztin, einem Arzt oder einer Leitungskraft mit ver-
gleichbarer fachlicher Qualifikation geleitet wird,

2. Uber die erforderliche Anzahl von geeigneten Lehrkraften fur den Unterricht nach Anlage 1
verfligt,

3. je Lehrgang fur die praktische Ausbildung nach dem Unterrichtsplan Gber mindestens 20 Aus-
bildungsplatze unter Anleitung verflgt,

4. eine enge Verbindung der theoretischen und praktischen Ausbildung im Unterrichtsplan und in
der Lehrgangsordnung nachweist,

5. Uber die fur die Ausbildung erforderlichen Rdume, Einrichtungen und die sonstigen flir einen
ordnungsgemaBen Unterricht erforderlichen Voraussetzungen und

6. Uber einen Kooperationsvertrag mit einem mikrobiologischen Labor verfligt, das humanpatho-
gene Erreger diagnostiziert.

§4
Dauer und Gestaltung der Lehrgange

(1) Die Mindestdauer der Ausbildung betragt 130 Stunden. Die Ausbildung gliedert sich in einen
theoretischen Teil von 100 Stunden und einen praktischen Teil von 30 Stunden geman Anlage 1.
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(2) Der Unterricht wird nach einem von der Leitung der Ausbildungsstatte flir Desinfektorinnen
und Desinfektoren auf der Grundlage der Anlage 1 entwickelten Lehrplan erteilt.

§5

Zulassungsvoraussetzungen
(1) Zu einem Lehrgang kann zugelassen werden, wer

1. einen Hauptschulabschluss oder einen entsprechenden Bildungsstand besitzt und der Berufs-
schulpflicht genligt hat oder den Nachweis liber eine abgeschlossene Berufsausbildung flihren
kann und

2. die gesundheitliche Eignung zur Ausiibung des Berufs besitzt.

(2) Der Nachweis Uiber die gesundheitliche Eignung ist durch ein amtsarztliches Zeugnis zu fuh-
ren, das nicht alter als drei Monate sein darf.

§6
Zulassung

(1) Antrage auf Zulassung zu einem Lehrgang sind an die Ausbildungsstatte fiir Desinfektorinnen
und Desinfektoren zu richten, bei der die Bewerberin oder der Bewerber ausgebildet werden will.
Dem Antrag sind beizufiigen

1.ein Lebenslauf mit Lichtbild,

2. eine Geburtsurkunde oder ein Geburtsschein, bei Namensanderungen eine entsprechende Ur-
kunde,

3. Nachweise der Voraussetzungen nach § 5,

4. ein amtliches Fuhrungszeugnis, das nicht alter als drei Monate sein darf.

(2) Bewerberinnen oder Bewerber, die im 6ffentlichen Dienst tatig sind, reichen den Zulassungs-
antrag mit inrem Lebenslauf Gber ihre Dienststelle ein. Diese bescheinigt bei der Weitergabe des
Zulassungsantrags an die Ausbildungsstatte fir Desinfektorinnen und Desinfektoren die Anga-
ben, die sonst nach Absatz 1 Nr. 2 und nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 nachzuweisen sind, sowie die Be-
schaftigung im offentlichen Dienst.
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(3) Uber die Zulassung entscheidet die Leitung der Ausbildungsstatte.

2. Abschnitt Priifung

§7

Zulassung zur Prufung

(1) Die Unterlagen nach § 6 sind an das Landesprifungsamt weiterzuleiten. Den Unterlagen ist
ein Nachweis Uber die Zahlung der Prifungsgeblihr an das Landesprifungsamt beizufiigen.

(2) Uber die Zulassung zur Priifung entscheidet das Landespriifungsamt.

§8
Prifungsausschuss

(1) Bei jeder Ausbildungsstatte fur Desinfektorinnen und Desinfektoren wird ein Prifungsaus-
schuss gebildet. Die Prifung wird vor dem Priifungsausschuss der Ausbildungsstatte abgelegt,
an der der Lehrgang beendet wurde. Ist dies aus Grinden, die der Prifling nicht zu vertreten hat,
nicht méglich, so kann sie auch vor dem Prifungsausschuss einer anderen Ausbildungsstatte
abgelegt werden. Uber einen entsprechenden Antrag des Priiflings entscheidet das Landesprii-
fungsamt.

(2) Der Prufungsausschuss besteht aus

1. einer vom Landesprifungsamt mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe betrauten fachlich ge-
eigneten Person als Prifungsvorsitz,

2. der Leitung der Ausbildungsstatte,

3. einer oder einem an der Ausbildungsstatte als Lehrkraft tatigen staatlich gepriften Desinfek-
torin oder Desinfektor,

4. einer an der Ausbildungsstatte tatigen arztlichen Lehrkraft.

Jedes Mitglied des Prifungsausschusses hat mindestens eine Stellvertreterin oder einen Stell-
vertreter.
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(3) Das Landesprufungsamt bestellt das vorsitzende Mitglied und die Vertretung sowie die ande-
ren Mitglieder des Priifungsausschusses und deren Vertretung auf Vorschlag der Leitung der
Ausbildungsstatte. Der Prufungsvorsitz darf nicht an der Ausbildung der Desinfektorinnen und
Desinfektoren beteiligt und bei der Ausbildungsstatte flr Desinfektorinnen und Desinfektoren
beschaftigt sein.

(4) Der Priifungsausschuss ist beschlussfahig, wenn mindestens drei Mitglieder, darunter der
Prifungsvorsitz oder dessen Vertretung, anwesend sind. Er fasst seine Beschlisse mit Stimmen-
mehrheit; Stimmenthaltung ist unzuldssig. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Prifungs-
vorsitzes den Ausschlag.

(5) Die Mitglieder des Priifungsausschusses und andere bei der Prifung anwesende Personen
sind zu Beginn der Priifung vom Prifungsvorsitz zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

§9
Einteilung der Prifung

(1) Die Priifung besteht aus einem praktischen und einem miindlichen Teil.

(2) Die Prufung ist nicht 6ffentlich. Der Priifungsvorsitz kann einzelnen Personen gestatten, bei
der miindlichen Priifung anwesend zu sein. Vertreter der Aufsichtsbehoérde sind berechtigt, an
den Prifungen teilzunehmen.

(3) Der Prifungsvorsitz wahlt die Priifungsaufgaben aus den Vorschlagen der Ausbildungsstatte
in Abstimmung mit dem Landesprifungsamt aus und bewahrt sie in einem versiegelten Um-
schlag bis zum Prifungsbeginn. Der Prifungsvorsitz setzt im Einvernehmen mit der Leitung der
Ausbildungsstatte den Zeitpunkt der Priifung fest. Das Landesprifungsamt ladt die Priiflinge.

§10
Praktische und mundliche Prifung

(1) Die praktische und die miindliche Prifung sind im Zusammenhang durchzufiihren.

(2) Die praktische und die miindliche Prifung erstrecken sich auf die im Lehrplan enthaltenen
Facher.
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(3) In der praktischen und in der mindlichen Priifung sollen nicht mehr als drei Priiflinge gleich-
zeitig gepruft werden. Die praktische und die mindliche Prifung sollen je Prifling zusammen et-
wa 30 Minuten dauern.

§ M
Prifungsnoten

Die einzelnen Prifungsleistungen und das Gesamtergebnis sind wie folgt zu bewerten:

1= sehr gut
eine den Anforderungen in besonderem MaRBe entsprechende Leistung

2 = gut
eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung

3 = befriedigend
eine im allgemeinen den Anforderungen entsprechende Leistung

4 = ausreichend
eine Leistung, die zwar Mangel aufweist, aber im ganzen den Anforderungen noch entspricht

5 = mangelhaft

eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung, die jedoch erkennen lasst, dass die not-
wendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mangel in absehbarer Zeit behoben werden
kénnten

6 = ungenigend
eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung, bei der selbst die Grundkenntnisse so lu-
ckenhaft sind, dass die Mangel in absehbarer Zeit nicht behoben werden kdnnten.

Die Note fur die praktische Prufung und die Note fur die mindliche Prifung werden addiert und
durch die Summe 2 geteilt. Die Note lautet
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»sehr gut”
bei einem Zahlenwert von 1 oder 1,5

HgUtM
bei einem Zahlenwert von 2 oder 2,5

Lbefriedigend”
bei einem Zahlenwert von 3 oder 3,5

,ausreichend”
bei einem Zahlenwert von 4.

§12
Gesamtergebnis, Prifungsergebnis

(1) Der Prufungsausschuss stellt das Ergebnis der praktischen und der miindlichen Prifung fest
und bestimmt, ob und mit welchem Gesamtergebnis die Priifung bestanden ist.

(2) Die Prufung ist bestanden, wenn das Gesamtergebnis mindestens mit ,,ausreichend" bewer-
tet wird.

(3) Uber den Priifungshergang ist fiir jede zu priifende Person eine Niederschrift nach dem Mus-
ter der Anlage 2 aufzunehmen. Die Niederschrift ist von allen Mitgliedern des Prifungsaus-
schusses zu unterschreiben.

(4) Uber die bestandene Priifung wird ein Zeugnis nach dem Muster der Anlage 3 erteilt.

(5) Uber das Nichtbestehen der Priifung erhalt der Priifling vom Landespriifungsamt einen Be-
scheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist.

§13
Erkrankung, Ricktritt, Versaumnisfolgen
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(1) Tritt ein Prifling nach seiner Zulassung von der Priifung zuriick, so hat er die Griinde fir sei-
nen Rucktritt unverziglich dem Landesprifungsamt mitzuteilen. Genehmigt das Landespri-
fungsamt den RuUcktritt, so gilt die Prifung als nicht unternommen. Die Genehmigung ist nur zu
erteilen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Das Landesprifungsamt kann im Falle einer Krank-
heit auch die Vorlage einer durch einen von ihm benannten Arzt ausgestellten arztlichen Be-
scheinigung verlangen.

(2) Wird die Genehmigung fiir den Rucktritt nicht erteilt oder unterlasst es der Prifling, die Griin-
de fur den Ricktritt unverzuglich mitzuteilen, so gilt die Prifung als nicht bestanden.

(3) Versaumt ein Prifling einen Prifungstermin oder unterbricht er die Prifung, so hat er die
Priifung nicht bestanden. Liegt ein wichtiger Grund fiir das Verhalten des Priiflings vor, so gilt
die Priifung als nicht unternommen.

(4) Die Entscheidung dariber, ob ein wichtiger Grund vorliegt, trifft das Landesprifungsamt. Ab-
satz 1 Satz 1 und 4 gilt entsprechend. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes wird die Prifung an
einem vom Landesprifungsamt zu bestimmenden Termin fortgesetzt.

§14
Tauschung

(1) Uber die Folgen eines Tduschungsversuchs entscheidet das Landespriifungsamt. Dieses
kann je nach Schwere die Wiederholung eines oder beider Prifungsteile anordnen oder die Prii-
fung fur nicht bestanden erklaren.

(2) Hat der Prifling bei der Priifung getauscht und wird dies erst nachtraglich bekannt, so kann
das Landesprufungsamt die Prifung als nicht bestanden erklaren.

§15
Wiederholung der Priifung

Hat ein Priifling die Prifung nicht bestanden, so kann er sie ohne erneute Teilnahme an einem
Lehrgang einmal wiederholen. Das Landesprifungsamt bestimmt den Prifungstermin.

3. Abschnitt
Fortbildung
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§16
Fortbildung

(1) Staatlich anerkannte Desinfektorinnen und Desinfektoren sind verpflichtet, im Abstand von
regelmaBig drei, héchstens vier Jahren an einer Fortbildung einer der staatlich anerkannten Aus-
bildungsstatten teilzunehmen. Der Fortbildungsnachweis ist dem Landesprifungsamt vorzule-
gen. Die Desinfektorinnen und Desinfektoren kdnnen die Fortbildung innerhalb von zwei Jahren
nachholen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Die Entscheidung dartber, ob ein wichtiger Grund
vorliegt, trifft das Landesprifungsamt. Die nachgeholte Fortbildung wird auf den folgenden Fort-
bildungszeitraum nicht angerechnet.

(2) Die Fortbildungsveranstaltung dauert drei Tage und besteht aus theoretischem Unterricht
und praktischen Unterweisungen. Ziel der Fortbildung ist die Vermittlung aktueller rechtlicher
Vorschriften und fachlicher Kenntnisse unter Einbeziehung umweltmedizinischer, toxikologi-
scher und 6kologischer Erkenntnisse.

(3) Die Teilnahme an den Fortbildungslehrgangen wird von der Leitung der Lehranstalt nach dem
Muster der Anlage 4 bescheinigt.

(4) Die Uberwachung der regelmaBigen Teilnahme an den Fortbildungslehrgéngen obliegt dem
Landesprifungsamt. Wird der Fortbildungsnachweis nicht oder nicht innerhalb der nach Absatz 1
festgesetzten Fristen erbracht, entzieht das Landesprifungsamt die staatliche Anerkennung als
Desinfektorin/Desinfektor.

4. Abschnitt
Geblihren

§17
Gebihren

Die Gebuhr fir die Anerkennung einer Ausbildungsstatte fur Desinfektorinnen und Desinfektoren
betragt 700 Euro. Die Prifungsgeblhr einschlieBlich der Gebuhr flr die Ausstellung der Urkunde
Uber die staatliche Anerkennung als Desinfektorin/Desinfektor betragt 103 Euro. Die Gebluhr fir
die Registrierung der Fortbildungsnachweise und die Uberwachung der Fortbildungspflicht der
Desinfektorenausbildung betragt 20 Euro. Die Gebdhr fir die Prifung des Ausbildungsstandes
nach § 18 Abs. 3 betragt 150 Euro. Im Ubrigen findet das Gebiihrengesetz fiir das Land Nord-
rhein-Westfalen (GebG NRW) vom 23. August 1999 (GV. NRW. S. 524) in der jeweils geltenden
Fassung Anwendung.
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5. Abschnitt
Staatliche Anerkennung

§18
Voraussetzungen der staatlichen Anerkennung

(1) Als Desinfektorin oder Desinfektor ist vom Landespriifungsamt auf Antrag staatlich anzuer-
kennen, wer die theoretische und praktische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat und kei-
ne Grinde vorliegen, aus denen sich die Unzuverlassigkeit zur Auslibung des Berufes ergibt.

(2) Die in einem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland erteilte staatliche Anerkennung
gilt auch im Land Nordrhein-Westfalen.

(3) Uber die Gleichwertigkeit einer Ausbildung mit der Ausbildung nach dieser Verordnung ent-
scheidet das Landesprifungsamt.

(4) Uber die staatliche Anerkennung wird eine Urkunde nach dem Muster der Anlage 5 ausge-
stellt.

5. Abschnitt
Ubergangsregelung

§19
Ubergangsregelung

(1) Eine vor dem In-Kraft-Treten dieser Verordnung begonnene Ausbildung ist nach den bisheri-
gen Vorschriften zu beenden.

(2) Eine in Nordrhein-Westfalen erteilte staatliche Anerkennung als Desinfektorin oder Desinfek-
tor gilt weiter.
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§ 20
In- und AuBer-Kraft-Treten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkiindung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ausbil-
dungs- und Prifungsordnung fiir Desinfektoren/Desinfektorinnen (APO-Desinf.) vom 14. Juni
2002 (GV. NRW. S. 259) auBer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Januar 2010 auBer Kraft.

Dusseldorf, den 24. April 2005

Die Ministerin
fur Gesundheit, Soziales,
Frauen und Familie
des Landes Nordrhein-Westfalen

Birgit Fischer

Anlage 1

Anlage 2

Anlage 3

Anlage 4

Anlage 5

GV. NRW. 2012 S. 597
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Anlagen

Anlage 1 (Anlage1)
URL zur Anlage [Anlage1]

Anlage 2 (Anlage2)
URL zur Anlage [Anlage?2]

Anlage 3 (Anlage3)
URL zur Anlage [Anlage3]

Anlage 4 (Anlage4)
URL zur Anlage [Anlage4]

Anlage 5 (Anlage5)
URL zur Anlage [Anlage5]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 13/13


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/3787-970-gv_2005_26-2anl1.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/3787-971-gv_2005_26-2anl2.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/3787-972-gv_2005_26-2anl3.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/3787-973-gv_2005_26-2anl4.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/3787-974-gv_2005_26-2anl5.pdf

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Desinfektorinnen und Desinfektoren (APO-Desinf.) 

	Anlagen

